
 

 

Problem 

Jährliche oder anlassbezogene Unterweisungen 
im Betrieb können durch elektronische Unter-
weisungshilfen unterstützt werden. Solche Pro-
gramme erleichtern insbesondere den Wissens-
erwerb und ermöglichen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu testen, ob sie die Inhalte verstan-
den haben.  

Unternehmen, die derartige elektronische Unter-
weisungshilfen beschaffen wollen, müssen bei der 
Auswahl einschätzen, ob die angebotenen Pro-
gramme für diesen Zweck geeignet sind. 

Die DGUV Regel 100-001 gibt dabei klare Richt-
linien für den Einsatz elektronischer Hilfsmittel bei 
der Unterweisung vor:  

• Die Unterweisungsinhalte müssen arbeits-
platzspezifisch aufbereitet und zur Verfügung 
gestellt werden. 

• Es muss eine Verständnisprüfung stattfinden. 

• Ein Gespräch zwischen Versicherten und 
Unterweisenden muss jederzeit möglich sein. 

Nicht jedes angebotene Programm erfüllt diese 
Voraussetzungen. 

Aktivitäten 

Das IAG hat 2009 eine Prüf- und Zertifizierungs-
stelle eingerichtet, die elektronische Hilfsmittel für  

Anforderungen der Prüfgrundsätze des IAG an elektronische 
Hilfsmittel zur Unterweisung. Bild: IAG 

die Unterweisung prüft und nach bestandener 
Prüfung zertifiziert. 

Die Anforderungen an die Produkte wurden auf 
der Grundlage der Qualitätsreferenzkriterien der 
DIN EN ISO/IEC 19796-1 entwickelt. In Experten- 
und Stakeholder-Workshops wurden die für Unter-
weisungshilfen relevanten Kriterien herausgear-
beitet und um Anforderungen zu Sicherheit und 
Gesundheit erweitert.  
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Sie sind in den Prüfgrundsätzen GS-IAG-01 „Prü-
fung und Zertifizierung von Blended-Learning-Pro-
grammen im Arbeitsschutz“ zusammenfassend 
dargestellt. 

Das IAG hat diese Anforderungen aufbereitet und 
gekürzt, um sie interessierten Personen als 
Selbstcheck und Auswahlhilfe zur Verfügung zu 
stellen. Untergliedert ist der Selbstcheck in vier 
Abschnitte: 

• Grundsätzliche Eignung 

• Merkmale des Lernprogramms 

• Merkmale der Verständnisprüfung 

• Merkmale der Produktdokumentation 

Die in den Abschnitten enthaltenen Fragen 
ermöglichen eine Selbsteinschätzung der Pro-
dukte. Produkte können auf diese Art und Weise 
bewertet und verglichen werden; die Auswahl im 
Rahmen eines Beschaffungsprozesses wird so 
erleichtert. 

Ergebnisse und Verwendung 

Der Selbstcheck steht als ausfüllbare PDF-Datei 
auf der Website des IAG zum Download zur 
Verfügung.  

Zu beachten ist beim Einsatz des Selbstchecks, 
dass es sich um ein orientierendes Hilfsmittel zur 
Erfassung der Produkteigenschaften handelt. Eine 
Prüfung durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle 
des IAG kann zu abweichenden Ergebnissen 
kommen. 

Nutzerkreis 

Mit der Beschaffung elektronischer Hilfsmittel für 
die Unterweisung betraute Personen, Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit, Unternehmerinnen und 
Unternehmer, Aufsichtspersonen, Hersteller 
elektronischer Hilfsmittel für die Unterweisung. 

Weiterführende Informationen 

• Prüfgrundsätze GS-IAG-01: 
www.dguv.de/webcode/d110812 

• Selbstcheck: 
www.dguv.de/medien/iag/beratung/dokumente/
selbstcheck.pdf  

• Allgemeine Informationen zur Prüfung und 
Zertifizierung von elektronischen Hilfsmitteln für 
die Unterweisung: 
www.dguv.de/iag/zertifizierung 

Fachliche Anfragen 
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